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Editorial  

Tagung 2020 und noch viel mehr 

Liebe Leserin, lieber Leser,


wieder einmal haben Sie den Newsletter des VDS 
auf dem Bildschirm. Wir hoffen, Sie finden darin viel 
Wissenswertes und Interessantes. Wir haben für Sie 
gesucht, gestöbert und interviewt.


Als Erstes möchten wir Sie neugierig machen auf 
unsere nächste Tagung. Der Flyer ist auf guten 
Wegen und hat Sie vielleicht auch schon erreicht. 
Hier im Newsletter finden Sie auf jeden Fall schon 
einige Informationen.


Der VDS ist seit Kurzem auf den Sozialen Medien. 
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Ramona Brotschi hat dies im Griff und berichtet: 

„Das längste Wort mit den Buchstaben V, D, S

Um auf die Social Media Kanäle des Verbands 
aufmerksam zu machen und die Interaktion 
anzukurbeln, hat der VDS einen Wettbewerb lanciert. 
Die Person mit dem längsten Wort, das die 
Buchstaben v, d und s enthält, gewinnt einen 
Gutschein von Orell Füssli im Wert von 25 CHF. Auf 
Facebook hat Regula Rothenbühler mit dem Wort 
«Aufmerksamkeitsdefizithyperaktivitätsstörung» 
gewonnen, auf Instagram heisst der Gewinner (mit 
dem gleichen Wort) Benjamin Carlin.»Ist es nicht 
schön, wie man mit Wörtern spielen kann?! Nun 
wünschen wir Ihnen viel Lesevergnügen. Wir freuen 
uns über jeden Click!

 

Texte: MB, Gestaltung: PN �2

2. 24. Tagung des Verbands für Dyslexie und Dyskalkulie 6.6. 2020

Unter dem Titel „Von Mythen über Fakten, Ursachen und Therapien: Was wir über 
Dyslexie und Dyskalkulie wissen“ erwarten uns viele interessante Beiträge. Dr. Steide 
berichtet über Grundlagenforschung, Prof. R. Graber über Mythen und Fakten des 
Lernens und Petra Küspert über Legasthenietherapie bei ADHS-Kindern. Dr. Monika 
Brunsting wird uns den Autopiloten bei Dyslexie und Dyskalkulie vorstellen. Aktuelle 
Forschungsergebnisse über Minecraft gibt es bei Dr. A. Hättich, Neues zur Entwicklung 
des numerischen Gehirns von Dr. Ursina McCaskey. Ein Projekt mit Hirnstimulation zur 
Verbesserung der auditiven Verarbeitung lernen wir von Dr. Katharina Rufer kennen. 
Weiter werden verschiedene Workshops angeboten, die für die Praxis unmittelbar 
interessant und anwendbar sind. So hören wir von Apps als Hilfsmittel bei Dyslexie von 
lic. phil. Monika Lichtsteiner. Den Verband Dyslexie Schweiz als Helfer stellen R. Hull, 
Ramona Brotschi und Monika Brunsting vor. Lerntherapeutische Zugänge zeigen Rita 
Muster mit Kolleginnen sowie R. Sommer und Monika Gähwiler auf. Dr. Petra Küspert 
führt ein in das „Haus des Rechnens“, das hilft, eine theoriegeleitete Förderdiagnostik 
und Therapie einzusetzen.
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3. Aus dem Vorstand
An der Vorstandssitzung vom 23. 1. 2020 
zeigte sich, dass in den Regionen Vieles am 
Laufen ist. Neue Gruppen entstehen 
(Fribourg), andere sind in Planung (Region 
Innerschweiz) und bestehende Gruppen 
haben Veranstaltungen geplant (s. 
Veranstaltungskalender. 

Es wurde beschlossen, den Newsletter alle 
drei Monate zu produzieren. Erscheinen soll 
er im März, Juni, September und Dezember. 
Redaktionsschluss ist jeweils in der Mitte des 
Vormonats. Leserbriefe oder eigene Beiträge 
der Mitglieder sind sehr willkommen. 

Die ersten Psychologen wurden vom 
Verband Dyslexie nun als Diagnostiker 
akkreditiert. Wenn Erwachsene eine 
Abklärungsstelle suchen, kann ihnen nun 
einfacher eine empfohlen werden.

Mögliche neue Vorstandsmitglieder 
besuchten uns und es sah aus, als fühlten 
sie sich schon bald zuhause bei und mit uns. 
Sie haben die Gelegenheit, die beiden 
Kandidatinnen an Der GV im April zu wählen.

4. Aus den Regionen
In den Regionen tut sich was. Sehen Sie im 
Veranstaltungskalender nach!

5. Für Sie gelesen

Martin Studer (2019): 
Nachteilsausgleich im Gymnasium
Wetzikon: Verlag Am Tobelacker

Martin Studer, Gymnasiallehrer und in dieser 
Rolle immer wieder konfrontiert mit 
Problemen rund um den Nachteilsausgleich 
(NTA) präsentiert ein umfassendes Buch zum 
Nachteilsausgleich im Gymnasium. Als 
Nachschlagewerk konzipiert, beschreibt er 
den NTA ganz allgemein und skizziert 
mögliche Massnahmen für verschiedene 
Behinderungen. 

Die Massnahmen bei Dyslexie (Legasthenie, 
LRS) und die Dyskalkulie sollen in diesem 
Rahmen genauer untersucht werden. (Auf 
alle Behinderungen einzugehen, ist hier nicht 
möglich).

In der Schweiz orientiert sich die Dyslexie-
Diagnostik heute an der ICD-10. Die ICD-11 
sollte 2022 in Kraft treten. Man wird sehen, 
ob sich etwas ändert und wenn ja was. Bei 
Dyslexie und bei Dyskalkulie wird eine 
«eindeutige Beeinträchtigung» 
vorausgesetzt, um einen NTA erhalten zu 
können. Es wird Studers Buch jedoch nicht 
operationalisiert, was das genau heissen soll. 
Da es sich um ein Nachschlagewerk für 
Schulen handelt, ist dies hier durchaus 
verzichtbar.  

Auch dieses Jahr vergibt der VDS wieder einen Preis für ein innovatives 
Forschungsprojekt im Bereich Dyslexie und Dyskalkulie. Der Preis für die dyslexie- und 
dyskalkuliefreundliche Schule soll ebenfalls wieder verliehen werden. Wir sind gespannt 
und Sie werden die Preisträger an der Tagung am 6.6. kennenlernen. 

Wir können uns auf eine reichhaltige spannende Tagung freuen!

Auch dieses Jahr vergibt der VDS wieder einen Preis für ein innovatives 
Forschungsprojekt im Bereich Dyslexie und Dyskalkulie. Der Preis für die dyslexie- und 
dyskalkuliefreundliche Schule soll ebenfalls wieder verliehen werden. Wir sind gespannt 
und Sie werden die Preisträger an der Tagung am 6.6. kennenlernen. 

Wir können uns auf eine reichhaltige spannende Tagung freuen!
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Bei beiden Behinderungsarten werden viele 
gute Nachteilsausgleichsmassnahmen 
vorgestellt und mit jeweils einem Fall 
detailliert und sorgfältig durchgespielt. Auf 
der Website des Verbands Dyslexie Schweiz 
finden sich weitere Vorschläge für einen 
Nachteilsausgleichsmassnahmen bei 
Dyslexie und Dyskalkulie.

Die vorgeschlagenen Massnahmen sind gut 
nachvollziehbar. Angenehm fällt auf,  dass 
das Rechtschreiben ausserhalb der 
Sprachfächer zu keinem Notenabzug führen 
darf. In der Praxis ist es immer wieder so, 
dass in Prüfungen Notenabzüge gemacht 
werden, wenn die Rechtschreibung schlecht 
ist (z.B. in Physik, Mathe). In Aufsätzen und 
anderen schriftlichen Deutsch-Arbeiten soll 
sie nur halb gewichtet werden. In 
Fremdsprachen sollen Schreibungen, die 
phonetisch einigermassen stimmen, 
akzeptiert und die Rechtschreibung 
insgesamt auch hier nur halb gewichtet 
werden. Für solche und ähnliche 
Massnahmen kämpft der VDS bereits seit 
Jahren auf Volksschulstufe.

Der Vorschlag einer Zeitzugabe von 10% ist 
zwar weit verbreitet: Aber wer viel lesen, 
Regeln abrufen, Wörter kontrollieren und 
womöglich noch viel schreiben muss, kommt 
damit nicht weit. Da braucht man deutlich 
grössere Zeitzugaben. In Lesetests findet 
man immer wieder Schüler, die zwar das 
Gefühl haben, gut lesen zu können und in 
den gängigen Lesetests die auch zeigen. Im 
Lesen von Wortlisten sind manche von ihnen 
extrem schwach. Diese brauchen einen NTA, 
da Texte im Gymnasium in aller Regel von 
einer Komplexität sind, die eine gute 
Lesetechnik erfordert. Wer die einzelnen 
Wörter nicht rasch genug entziffern kann, 
bekommt Probleme mit der Zeit und dem 
Textverständnis. Komplexe Wörter, 
Fachbegriffe und Fremdwörter müssen 
einzeln dekodiert und verstanden werden - 
und das braucht viel Zeit, wenn dadurch der 
Nachteil der Dyslexie wirklich etwas 
ausgeglichen werden soll.

Bei Dyskalkulie bieten sich analoge 
Massnahmen an. Hilfsmittel sollen erlaubt 
werden und Rechenfehler nicht bewertet 
werden, so lange klar ist, dass der 
Rechenweg korrekt war. Auch hier ist eine 
Zeitzugabe von 10% so wenig, dass man 
eigentlich einmal klären müsste, ob dies 
reicht, um für den Einzelnen den Nachteil 
einer Dyskalkulie zu vermindern oder ob es 
nur Umtriebe für die Schule bringt und den 
Betroffenen nichts nützt. Mit 20-30% wäre 
man wohl eher auf der sicheren Seite.

Bei benoteten Arbeiten, in denen der 
Nachteilsausgleich gewährt wurde, soll nach 
Studer bei Dyskalkulie ein Vermerk 
angebracht werden. Im Zeugnis hat so ein 
Hinweis nichts zu suchen. Bei einer Prüfung 
kann das aber durchaus Sinn machen: Auf 
diese Weise können Betroffene kontrollieren, 
ob der Nachteilsausgleich zum Einsatz kam 
oder nicht.

Schön wäre es, wenn für Dyslexie und 
Dyskalkulie im Text ein Hinweis auf die 
deutschen S3-Leitlinien zu finden wäre, denn 
diese erklären Vieles und sind über Internet 
leicht zugänglich (S3-Leitlinie Dyslexie oder 
Dyskalkulie eingeben). Sie geben 
Empfehlungen über Diagnostik und 
Massnahmen. 

Da ADHS oder ADS sehr häufig zusammen 
mit Dyslexie oder Dyskalkulie auftritt, soll hier 
auch ein Blick auf dieses Kapitel geworfen 
werden. Auch hier wäre ein Verweis auf die 
aktuellen S3-Leitlinien zur Diagnostik und 
Therapie wünschenswert.

Die Auswirkungen der AD(H)S auf den 
Schulalltag werden ausführlich beschrieben 
und mögliche 
Nachteilsausgleichsmassnahmen 
differenziert erläutert und anhand von Fragen 
geklärt. Die Empfehlungen sind 
nachvollziehbar und sicherlich eine grosse 
Orientierungshilfe für Personen, die mit 
Nachteilsausgleich am Gymnasium zu tun 
haben. Die 10% Zeitzugabe ist auch hier 
knapp. Wichtiger als die Zeit ist hier jedoch 
die konzentrierte Arbeit an der Prüfung.
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Diese könnte unterstützt werden durch einen 
Pacemaker (Schrittmacher), sei die es die 
Lehrperson oder auch nur ein akustisches 
Signal, das Schüler in die Prüfungsrealität 
zurückholt. Studien haben schon vor Jahren 
gezeigt, dass die Aufmerksamkeits- und 
Konzentrationsleistungen sich verbessern, 
wenn man sie beobachtet: Ein akustisches 
Signal (z.B. alle 5 Min.) mit der Aufforderung 
zu notieren, ob man gerade an der Arbeit war 
oder nicht, führte zu besseren Leistungen.

Die Schweigepflichtsentbindung gegenüber 
verschiedenen namentlich erwähnten 
Instanzen (z.B. SPD, Therapeutin) ist hier ein 
sehr wichtiger Punkt, der nicht vergessen 
werden sollte. Im Hinblick auf die 
bevorstehende Volljährigkeit sollten ev. auch 
die Eltern explizit eingeschlossen werden. 
Sonst stehen ausgerechnet die wichtigsten 
Bezugspersonen im Regen und das bei einer 
Behinderung, von der man weiss, dass die 
Betroffenen in vielerlei Hinsicht wegen ihrer 
Hirnreifungsverzögerung nicht über einen 
altersgemässe Entwicklungsstand verfügen. 
In der Praxis findet man jedenfalls immer 
wieder sehr dramatische Situationen, die 
man besser bewältigen könnte, wenn es 
möglich wäre, auch bei volljährigen 
Betroffenen die Eltern explizit einzubeziehen.

Alles in allem scheint mir dies ein sehr 
hilfreiches Instrument für alle Personen, die 
mit Nachteilsausgleich konfrontiert sind. Es 
ist ein Nachschlagewerk, von dem man auch 
auf tieferen Schulstufen (Sek1) durchaus 
profitieren kann, und das man sich auch für 
andere Schulstufen wünschen würde.

MB

Rahel Messerli: Melin
Luftschacht Verlag Wien
Eigentlich hat Melin sich sehr auf die 
Schule gefreut. Und am Anfang ist es 
auch gar nicht aufgefallen, denn da 
macht ja jede*r Fehler. Aufgefallen ist es 
erst ein wenig später, als sie alle schon 
etwas größer waren. Melin konnte sich 
noch so viel Mühe geben: Ob ein Wort 
mit i oder ie, mit h oder ohne h 

geschrieben wird, ob das Wort ein s oder 
ein Doppel-s hat, für sie sah das alles 
gleich aus. Da glaubte sie dann, dass sie 
dumm sei, weil alle anderen richtig 
schreiben und lesen konnten, nur sie 
nicht …
Sehr vorsichtig und mit viel 
Einfühlungsvermögen nähert sich Rahel 
Messerli in ihrem Bilderbuch-Debüt Melin 
dem Thema Legasthenie und zeigt die 
damit verbundenen Probleme, von 
anfänglichem Unverständnis über 
Minderwertigkeitsgefühle, Mobbing, bis 
hin zu sorgsamer Begleitung. All das 
macht sie mit fröhlich leicht hingetupften 
Illustrationen und klaren, einfachen 
Sätzen, wo auch manchmal ein 
Buchstabe verrutschen oder fehlen darf.
(Auszug aus der Verlagsseite. https://
www.luftschacht.com/produkt/rahel-
messerli-melin/ )

Daniel Niederberger (2019): Weniger 
erziehen – mehr leben! Alternativen 
zum Erziehungsstress. 
Biel: Publishing Partners. ISBN 
978-3-907147-08-5
Wer an einer Buchvernissage über 
Erziehung war und bemerkte, dass der 
Autor ein waschechter Legastheniker 
war, der/die kann es nicht lassen, auf 
dieses kleine humorvoll verfasste Buch 
hinzuweisen. Gerade legasthenie-
betroffene Familien drohen, alle Hände 
voll zu tun zu haben mit Erziehung und 
Förderung im Familienalltag.  
Daniel Niederberger, ausgebildeter 
Sozialarbeiter und Familientherapeut, 
kennt die Überforderung vieler Familien 
in der heutigen Zeit. Man weiss so viel 
und sollte wohl alles richtig machen. Man 
schafft es nicht, schämt sich insgeheim 
und fühlt sich schuldig. Schluss damit! 
Meint der Autor und wirft den Blick zurück 
auf die Jahre vor und nach 1960, wo sich 
so viel veränderte.
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Witzige Strichmännchen*frauchen und eine 
lockere, humorvolle Sprache helfen, sich 
besser zu fühlen – und die 
Erziehungsarbeit zu entstressen. Es tut 
wohl, dieses kleine Buch zu lesen ein riesig 
«Danke» an den Autor.

                         MB

6. Im Internet für Sie gefunden

Auf der Website des BVL gefunden und 
wärmstens zu empfehlen: 
Evidenzbasierte LRS-Förderung

Die Broschüre „,Evidenzbasierte LRS-
Förderung“,  die über die wissenschaftlich 
überprüfte Wirksamkeit von Programmen in 
der LRS-Förderung berichtet, ist 2019 in einer 
überarbeiteten Neu-Auflage erschienen. Die 
Handreichung wird vom österreichischen 
Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft 
und Forschung (Wien) herausgegeben und 
als Download zur Verfügung gestellt. 
Autor*nnen sind Sini Maria Huemer, Angelika 
Pointner, Martin Schöfl & Karin Landerl. 

• Download

Falls der Download hier nicht funktioniert, 
einfach auf BVL-Newsletter Januar 2020 
gehen und dort herunterladen.

7. Wie VDS-Mitglieder sich für 
Dyslexie- und 
Dyskalkuliebetroffene 
engagieren: 

Im Gespräch mit Gaby Büchler

Wie wir alle wissen, sind die Ressourcen 
der öffentlichen Schule zur Förderung 
dyslexie- und dyskalkuliebetroffener 
Kinder und Jugendlicher sehr, sehr knapp. 
Darum möchten wir mit diesem zweiten 
Beitrag eine weitere Möglichkeit 
vorstellen, wie man aus eigener Initiative 
und ausgestattet mit einem guten 
Ausbildungs- und Erfahrungsrucksack 
Betroffenen helfen kann. Lesen Sie, was 
Gaby Büchler, Lernberatung Zürich uns 
erzählt.
Guten Tag Frau Büchler. Ich danke Ihnen 
ganz herzlich für Ihre Bereitschaft, mit dem 
Verband Dyslexie ein Interview zu führen. 

Darf ich Sie zunächst nach Ihren 
Ausbildungen fragen?
Nach der Matura habe ich die HPL, Höhere 
Pädagogische Lehranstalt im Kanton Aargau, 
besucht und übernahm anschliessend eine 
1. Klasse. 

Später wechselte ich hier in Zürich für rund 
sechs Jahre in die Kommunikation und 
absolvierte berufsbegleitend ein 
Nachdiplomstudium in Marketing und 
Kommunikation. Diese Erfahrung war mitunter 
für den Aufbau der eigenen Praxis sehr 
hilfreich.

Allen Aspekten der Beratung und Therapie 
begegnete ich während der Ausbildung zur 
Körperzentrierten Psychologischen Beraterin 
am IKP Zürich. Vor allem der grosse Anteil an 
Eigenerfahrung war für die Entwicklung der 
beraterischen Fähigkeiten sehr wertvoll.
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Die Ausbildung zur Dyskalkulietherapeutin 
mit Präsenzlektionen, Supervisionsstunden, 
plus Fallbeschreibung sowie Literaturstudium 
habe ich in Starnberg bei München besucht 
und ergänzend ein paar Fachkurse 
am  Therapiezentrum Rechenschwäche in 
Basel.
In Berlin vertiefte ich mich dann am IFLW* in 
das Gebiet der Dyslexie (*Institut für 
integrative Lerntherapie und Weiterbildung 
GmbH).

Sie haben, wie ich gehört habe, auch in 
Grossbritannien gearbeitet. In welcher 
Funktion? Wie sind Sie dazu gelangt?
Wir lebten als Familie für drei Jahre in 
Edinburgh. Rein durch meine drei Kinder, 
damals fünf, sieben sowie elf Jahre alt, 
erhielt ich Einblick in zwei verschiedene 
Privatschulen. Die eine war nach dem 
Schottischen, die andere gemäss dem 
Britischen System ausgerichtet. Ich genoss 
meine neue Freiheit, dass die Kinder 
tagsüber durchgehend betreut wurden, mit 
anschliessender Aufgabenstunde und ein 
paar Mal die Woche Sportunterricht. Ich 
selber hatte wohl im Kopf, was ich machen 
wollte, schrieb mich vorerst jedoch an der 
Uni an verschiedenen Kursen ein und 
versuchte mich unter anderem auf dem 
Golfplatz. Hier beim Lady’s Golf traf ich 
Nadia, die an einer katholischen 
Primarschule die Dyslexiegruppe leitete. Sie 
berichtete wie die Ressourcen knapp sind 
und die viele verschiedenen Bedürfnisse 
kaum abgedeckt werden können. So erhielt 
ich die Gelegenheit sie punktuell zu 
unterstützen und später dann die Kinder mit 
Dyscalculia zu fördern. Zum einen ging ich in 
die Klasse oder begleitete die Primarschüler 
im Einzelsetting. Um das regelmässige 
Training sicher zu stellen wurden zum Teil 
Teacher Assistants beigezogen, die dann 
zwischenzeitlich mit dem Schüler die 
Übungen wiederholten. In diesem Bereich 
leitete ich intern auch Weiterbildungskurse 
für die Lehrer.

Welche Erfahrungen haben Sie dort 
gemacht?
An dieser Schule stellte ich fest, dass die 
Lehrpersonen an der Schule sensibel 
bezüglich dem Thema Dyslexie und relativ 
gut informiert waren. Ganz bewusst wurden 
die Assistenten fürs Automatisieren 
eingesetzt. Bei anderen öffentlichen Schulen 
gab es zum Teil keine Fördergruppe intern. 
Da reiste eine Fachperson von Schulhaus zu 
Schulhaus, besucht die Kinder, arbeitete mit 
ihnen, besprach mit den Lehrpersonen und 
wiederum war da eine Assistentin, die dann 
regelmässig bis zum nächsten Treffen die 
neuen Übungen wiederholte. 
Gibt es wesentliche Unterschiede zur 
Arbeit in der Schweiz oder speziell in 
Zürich?
Das Thema Dyslexie wird grundlegend 
entspannter angegangen. Ich erinnere mich 
an einen Vortrag am Internationalen Book 
Festival im August in Edinburgh zum Thema 
Dyslexie. Da stellte doch der Referent die 
Frage: «Who might be dyslexic in this 
room?» und Arme gingen in die Höhe. 
In Edinburgh führte ich keine eine eigene 
Praxis. Somit kann ich eher meine Tätigkeit 
an der Schule mit meiner früheren Tätigkeit 
als Integrative Förderlehrkraft in Küsnacht 
vergleichen. In Edinburgh begleitete ich die 
betroffenen Kinder vorwiegend einzeln, so 
wie ich es aus meiner Zeit als 
Klassenlehrerin kenne, dort förderte eine 
Legasthenie-Therapeutin im Schulhaus 
einen meiner Schüler. Hier in Zürich 
hingegen steht im Rahmen der Integrativen 
Förderung die Begleitung im Rahmen des 
Klassenverbandes, in Kleingruppen sowie 
die Beratung der Lehrkräfte im Vordergrund. 
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Die Situation im Kanton Zürich hat sich in 
den letzten Jahren stark verändert. Gibt es 
etwas, das man von Grossbritannien in 
die Schweiz mitnehmen und bei uns 
anwenden kann? 
Mein jüngster Sohn wurde in Schottland mit 
fünf Jahren eingeschult. Alle Lehrkräfte der 
Schule folgten demselben Lese- und 
Schreibprogramm. Einer der schwierigsten 
Aspekte beim Englisch lernen ist bekanntlich 
die Aussprache. Und das bezieht sich nicht 
nur auf deutsche Muttersprachler. Im 
Britischen Englisch finden sich 44 
verschiedene Laute und über 1.100 Formen, 
diese aufs Papier zu bringen, ist für jede 
Person eine Herausforderung. Als 
Leseanfänger bekam er aufgrund der 
Unregelmässigkeiten schon früh Listen von 
Wörtern mit demselben phonetischen Muster 
(«feet, sheep, tree», «eagle, pea, sea») 
wobei er das gelesene und gesprochene 
Wort sich einprägen musste. Ganz klar und 
strukturiert. Fortschritte wurden überprüft und 
allenfalls wurde zusätzlich unterstützt. 
Was ich sagen will, es wird von der Leitung 
bestimmt, nach welchem System geschult 
wird. Es gibt ja die Möglichkeiten zur 
Früherkennung von Lese-
Rechtschreibschwierigkeiten und wir kennen 
ein evidenzbasiertes Vorgehen beim Lesen 
und Schreiben lernen. Da finde ich die 
Handhabung und Diskussionen der einzelnen 
Schulteams müssig. Es wäre effizienter und 
würde auch Lehrpersonen, Eltern und vor 
allem die Lernenden entlasten, wenn man 
hier gezielt vorgehen würde. Wie oft sehe ich, 
dass Schüler sich auf der orthographischen 
Stufe bewegen, wobei die alphabetische 
Stufe gar nicht gesichert ist.

Hat sich Ihre Arbeitsweise in der letzten 
Zeit mit knapper werdenden Ressourcen 
verändert?

Als ich meine Praxis vor fünf Jahren 
gegründet hatte, arbeitete ich am Morgen als 
Integrative Förderlehrerin an einer Schule. 
Die Schüler kamen in ihrer Freizeit zu mir. 
Inzwischen bin ich zu 100% in der Praxis und 

immer mehr Schüler besuchen während der 
Schulzeit die Förderung. Vielerorts wird 
anerkannt, dass die Schule eine notwendige, 
individuelle Begleitung nicht zur Verfügung 
stellen kann. Da ein Schüler mit einer 
Teilleistungsschwäche zusätzlich trainieren 
muss, wird er dadurch entlastet, dass er je 
nach Stundenplan schon mal etwas früher 
von der Schule darf oder am Morgen etwas 
später kommt. Oft ergibt sich dann auch eine 
wertvolle Zusammenarbeit mit Schule und 
Eltern, das System wird entlastet und die 
Fortschritte der Therapie werden 
wertgeschätzt.
Zudem hat sich der Fokus mit dem 
kompetenzorientierten Lehrplan geändert. 
Viele verschiedene Aspekte aus heutiger 
Sicht werden angegangen. Das 
Automatisieren der Basisfertigkeiten in 
Mathematik, die Rechtschreibung, der 
Schreibablauf sowie die Lesefertigkeit 
bleiben hier und dort auf der Strecke. 

Was genau bieten Sie in Ihrer 
Beratungspraxis an und wie wird Ihre 
Unterstützung finanziert?
Meine drei Schwerpunkte sind die 
Dyskalkulie- sowie Dyslexietherapie und das 
professionelle Lerncoaching.

Nach einer Standortbestimmung in 
Mathematik geht es vorerst darum, diese 
Basisfertigkeiten zu festigen und handelnd, 
anschaulich das Dezimalsystem zu erfassen. 
Dabei erfahren die Klienten auch, wie sie 
selbst lernen und Inhalte abspeichern 
können. Ich gehe schrittweise und individuell 
vor, damit schon bald erste Lernerfolge 
sichtbar werden. Dies motiviert und spornt 
an. Hier und dort ziehen wir Parallelen zum 
aktuellen Schulstoff, damit immer wieder 
sichtbar wird weshalb der Aufbau einer 
gefestigten Basis so wichtig ist.
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Beim Schreiben gilt es vorerst die 
alphabetische Stufe zu sichern bevor auf der 
orthographischen Stufe Schritt für Schritt die 
Regeln anhand der Morpheme aufgebaut 
werden. Anhand der Selbstinstruktionen 
lernen die Klienten sich selber zu steuern, zu 
beobachten und zu kontrollieren. Und beim 
Lesen trainieren wir den direkten und 
indirekten Weg, mit Silben- und Blitzlesen 
und wiederum gehen wir im individuellen 
Tempo schrittweise vorwärts.

Beim Lerncoaching begleite ich Jugendliche 
dabei, ihre Ziele zu erreichen. Unter anderem 
geht es hier um die Steuerung der 
Aufmerksamkeit, den achtsamen Umgang mit 
sich selber, mit seinen Ressourcen und vor 
allem auch um das Verständnis, was beim 
Lernen denn passiert. Dabei bleiben wir 
immer ganz konkret und trainieren das 
Besprochene mit dem aktuellen Lernstoff. 

Bei der Finanzierung ist die grosse Mehrheit 
Selbstzahler. Ein paar wenige Klienten 
können via IV abrechnen oder die Firma 
bezahlt das Coaching für eine Mitarbeitende.

Ein grosser Anteil der Arbeit ist auch die 
Elternberatung, die Psychoedukation. Wie 
wird zu Hause gelernt, begleitet? Welche 
Muster gilt es zu durchbrechen?

Dies ist ein sehr wichtiger Teil der 
Lernberatung. Oft suchen die Eltern ja nach 
Unterstützung wenn schon verschiedene 
Versuche zu Hause gestartet wurden, mit 
mehr oder weniger grossem Erfolg. Zudem 
gerät da auch die Beziehung zum Kind in den 
Hintergrund. Somit machen einige Kinder die 
Erfahrung: Wenn es ums Lernen geht haben 
wir Streit. Verständlicherweise entwickeln da 
Kinder und Jugendliche Ausweichstrategien 
um der Situation möglichst geschickt aus 
dem Weg zu gehen. Sie schieben das Lernen 
ewig auf, wirken abwesend oder verwickeln 
die Eltern in ellenlange Diskussionen.
Natürlich sind die Eltern zum Teil auch 
verunsichert, sei es aus eigener 

Lernbiographie, sei es, weil sie nicht genau 
wissen, wie mit der Teilleistungsschwäche 
umzugehen oder sie schlicht und einfach 
spüren, dass der ewige Kampf der Beziehung 
schadet. 
Da entlastet in vielen Fällen eine klare 
Struktur. Gewisse Lernende spornt ein kleiner 
Vertrag sowie Belohnungsplan sehr an. Im 
Gespräch wird auch erörtert welche 
verschiedene Faktoren motivieren, welcher 
Wochenplan sinnvoll ist und wie das Training 
als fixer Punkt eingeplant werden kann, 
wobei die Kinder auch mitentscheiden und 
den freien Tag wählen dürfen. Als 
Lerntherapeutin gebe ich inhaltlich genau vor, 
was und wieviel zwischen den 
Therapiestunden trainiert wird. Bei jüngeren 
Kindern zeige ich den Eltern nach der 
Stunde, wie sie unterstützen können, gebe 
Instruktionen mit oder sende Videos von 
einzelnen Sequenzen. Wichtig ist, dass die 
Lernenden durch die schrittweise 
aufgebauten Lerneinheiten wieder Erfolg 
haben, die spornt an, gibt ein Gefühl der 
Machbarkeit und Selbstvertrauen.

Frau Büchler herzlichen Dank für dieses 
anregende Gespräch! (MT)

www.buechler-lernberatung.ch
gb@buechler-lernberatung.ch
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9. Wichtige Daten VDS / Anlässe / Veranstaltungen
__________________________________________________________
Achtung: Samstag, 25.4.2020 GV Verband Dyslexie Schweiz in Zürich
_________________________________________________________________

VDS-Tagung 6.6.2020 Zürich

Von Mythen über Fakten, Ursachen und Therapien: Was wir über Dyslexie und 
Dyskalkulie wissen
_________________________________________________________________
Regionalgruppe Baden 11. März 2020 Baden
Referat Dr. Monika Brunsting: Legasthenie: Helfen – aber wie?
_________________________________________________________________
Regionalgruppe Zürich 20.6.20 in Zürich
Kommunikation Elternhaus und Schule.
_________________________________________________________________ 
Regionalgruppe Dyslexie Dyskalkulie Deutschfreiburg 9.6.2020, 19.30  
Erster Informationsabend der Regionalgruppe Dyslexie Dyskalkulie Deutschfreiburg  

Eine Legasthenikerin erzählt.

Wo: Singsaal Primarschule Düdingen Alfons Aeby Strasse 2 (Eingang wie zum Schwimmbad, 
dann Untergeschoss)                                                                  
Weitere Infos: dyslexie-dyskalkulie-deutschfreiburg@sensmail.ch   Katrin Schlegel
________________________________________________________________
20. BVL-Kongress Würzburg 20.3.-22.3. 2020 (s. Website BVL)
Dyskalkulie und Legasthenie: „Wissen schafft Chancen für alle“
_________________________________________________________________

27. Mai Der Schweizer Vorlesetag findet dieses Jahr am 27. Mai statt, überall, wo jemand 
einen solchen veranstaltet.
_______________________________________________

Texte: MB, Gestaltung: PN �10

8. Aufruf: Für Forschungsprojekt 
(Bachelorarbeit) erwachsene 
Legastheniker gesucht 

E-Mail: alina.hochreutener@gmail.com 
 
Ich studiere an der Pädagogischen 
Hochschule in Zürich und absolviere 
momentan das letzte Semester. 
Zurzeit arbeite ich intensiv an meiner 
Bachelorarbeit, welche ich zum Thema 
Lese- und/oder Rechtschreibstörung 
verfasse. Es geht mir darum junge 
Erwachsene zu interviewen und die 
Auswirkungen von LRS auf ihr Leben 

zu eruieren. Zudem bin ich gespannt 
auf die verschiedenen Methoden, die 
während ihrer Schullaufbahn 
eingesetzt wurden. Nun wollte ich Sie 
fragen, ob Sie eventuell einige 
Kontaktdaten von Personen im Alter 
zwischen 18 und 25 Jahren hätten, die 
bereit wären ein Interview mit mir zu 
führen?  
Vielen Dank für Ihre Antwort.  
Freundliche Grüsse  
Alina Hochreutener
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Guten Tag   

Die kürzlich erschiene PISA-Studie stellt den Schweizer Jugendlichen kein gutes Zeugnis aus: 
Knapp ein Viertel der Jugendlichen versteht am Ende der obligatorischen Schulzeit einfache 
Texte nicht. Diese Jugendlichen sind nicht in der Lage, relevante Informationen in Texten zu 
finden – geschweige denn, das Gelesene zu bewerten und darüber zu reflektieren. Wie sollen sie 
an unserer Gesellschaft teilhaben, wenn sie weder Zeitungsartikel noch Abstimmungsunterlagen 
verstehen? Wie sollen sie im Beruf Erfolg haben, wenn es ihnen schwerfällt, Sicherheitshinweise 
oder Gebrauchsanweisungen zu lesen? 

Damit Kinder und Jugendliche lesen und schreiben lernen, braucht es einiges. Mit 
regelmässigem Vorlesen können wir sie dabei unterstützen. Denn aus vielen Studien wissen wir, 
dass Vorlesen nicht nur Freude macht, sondern auch zur Entwicklung von Kindern beiträgt. 
Kinder, denen täglich vorgelesen wird, haben einen grösseren Wortschatz und sie lernen leichter 
lesen und schreiben als Gleichaltrige ohne diese Erfahrung. 

Vielen Kindern wird zu Hause jedoch nicht vorgelesen. Helfen Sie, dies zu ändern. Zeigen Sie, 
wie wichtig und schön Vorlesen ist, indem Sie am Schweizer Vorlesetag am 27. Mai 2020 in 
einer Schule, in einem Kindergarten, in der Familie, in einer Spielgruppe oder an einem anderen 
Vorleseort eine Geschichte vorlesen. 

So einfach geht’s:  
1.  Vorleseort suchen oder eigenen Vorleseevent organisieren 
2.  Anmelden unter www.schweizervorlesetag.ch 

Auf der Suche nach guten 
Vorlesebüchern? Lassen Sie sich von 
unseren 
diesjährigen Vorleseempfehlungen an
regen. 
 
Wir wünschen Ihnen eine gute 
Vorbereitung! 
 
Freundliche Grüsse 
 
Daniel Fehr 
Projektleiter Schweizer Vorlesetag 
SIKJM  

Facebook        Website 
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WORKSHOP 
Samstag, 20. Juni 2020 
Ort: Zürich 

WEITER INFORMATIONEN FOLGEN AUF:  

WWW.VERBAND-DYSLEXIE.CH

  SAVE THE DATE

Thema : 

 "Kommunikation 
Elternhaus - Schule"  
und was man dabei beachten sollte.

Referentinnen:  
 

ehem. Schulpsychologin und heute 

selbständige Psychologin 

Schulische Heilpädagogin 

Eltern: 

• Wann ist es angebracht, einen Verdacht auf 

Dyslexie/Dyskalkulie anzusprechen?  

• Wie sollte dieser begründet werden?  

• Wie ist der Ablauf, was kann ich erwarten? 

Schule: 

• Was von Seiten der Schule bezüglich 

Mitarbeit  wünschenswert wäre. 

• was bezüglich Nachteilsausgleich oder 

Fördermassnahmen möglich ist. 
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Nachteilsausgleich und Lernzielanpassung –  
ein entscheidender Unterschied. Ein Fallbeispiel.  

Eine Schülerin mit einer Lese- und Rechtschreibschwäche darf trotz knapp verfehltem 
Notenschnitt das Gymnasium besuchen. Die Bezirksschule hatte ungerechtfertigter Wei-
se den Nachteilsausgleich unterlassen. Ein Fallbeispiel aus der Rechtsberatung der Ab-
teilung Gleichstellung von Inclusion Handicap. 

Die Eltern der Schülerin Carole (Name durch 
die Redaktion geändert) haben sich an Inclu-
sion Handicap gewandt, um die schulische 
Situation ihrer Tochter mit einer Lese-
Rechtschreibschwäche einzuschätzen. Die 
L-R Schwäche ist seit dem Jahr 2008 durch 
den schulpsychologischen Dienst diagnosti-
ziert. In der Bezirksschule haben die Eltern 
von Anfang an nachgefragt, welche Möglich-
keiten bestünden, die ihre Tochter unterstüt-
zen.  Sie erhielten die Antwort, dass es einen 
solchen Fall an der Schule noch nie gegeben 
habe, man aber dem Ganzen nachgehen 
werde. Carole besuchte auf Nachfragen der 
Eltern dann erneut eine Legasthenietherapie.  

Nachteilsausgleich vs. Lernzielanpassung 
In der Folge beantragten die Eltern einen 
Nachteilsausgleich, die Schule jedoch schlug 
eine Lernzielanpassung vor. 

Der Unterschied zwischen dem Nachteil-
sausgleich und einer Lernzielanpassung ist 
ein gewichtiger: Der Nachteilsausgleich darf  
im Zeugnis nicht erwähnt werden und setzt 
die inhaltlichen Anforderungen eines Fachs 

oder einer Prüfung nicht herab. Eine Lern-
zielanpassung hingegen hat eine inhaltliche 
Anpassung des Lernstoffes zum Ziel, oft 
auch eine Notenbefreiung. Dies wird dann 
auch entsprechend im Zeugnis vermerkt – 
mit den daraus folgenden Konsequenzen, 
z.B. für die Leistungsbeurteilung und Schul-
laufbahnentscheide.  

Im Fall von Carole gingen die begrifflichen 
Unterschiede infolge mangelnder Kenntnis 
der zuständigen Lehrpersonen und der  
Schulleitung völlig unter. Sie führten zu den 
entsprechenden Fehlinformationen. Die 
Lernzielanpassungen mit Notenbefreiung 
hätten dazu geführt, dass  Carole bspw. kei-
ne Bezirksschulabschlussprüfung ablegen 
und somit auch das Gymnasium nicht hätte 
besuchen können. 

Schule behindert Gymnasiumbesuch 
Da Carole studieren wollte, kam die vorge-
schlagene Lösung der Schule, die Lern-
zielanpassung, nicht in Frage; dies immer 
noch vor dem Hintergrund, dass sie eigent-
lich Anspruch auf Nachteilsausgleich gehabt 
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hätte, der eben gerade keine Notenbefreiung 
nach sich zieht. Ohne jeglichen Nachteil-
sausgleich schloss sie die Schule mit einem 
Schnitt von 4,6 ab. Damit  konnte Carole 
ganz knapp nicht in das lokale Gymnasium 
übertreten: Hierzu wäre ein Notenschnitt von 
4,7 nötig gewesen.  

Auf Nachfrage der Eltern erkannte ein Gym-
nasium des angrenzenden Nachbarkantons 
sofort, dass Carole eigentlich ein Nachteil-
sausgleich zugestanden wäre. Ihr wurde da-
raufhin die probeweise Aufnahme ermöglicht. 
Die Eltern stellten daraufhin ein Gesuch  um 
Kostenübernahme für den ausserkantonalen 
Gymnasiumbesuch. Dies ist gemäss gesetz-
lichen Grundlagen im Wohnsitzkanton für 
Schüler und Schülerinnen für die Gemeinde, 
in der auch Carole wohnt, möglich. Bedin-
gung ist, dass der Wohnsitzkanton eine Kos-
tengutsprache befürwortet.  

Das Gesuch wurde jedoch mit der Begrün-
dung abgelehnt, dass eine Beitragszahlung 
nur erfolgen könne, wenn die Schülerin die 
Aufnahmebestimmungen des Wohnsitzkan-
tons erfülle. Dies sei nicht der Fall, da Carole 
den geforderten Notenschnitt von 4,7 nicht 
erreicht hatte (4,6). Die zuständige Behörde 
kam ebenfalls zum Schluss, dass sie nicht 
überprüfen könne, ob Carole den Nachteil-
sausgleich zu Unrecht nicht erhalten habe. 

Bemerkenswerte Korrektur  
des Regierungsrates 
Carole und ihre Eltern gaben sich mit diesem 
Entscheid nicht zufrieden und erhoben Be-
schwerde an den Regierungsrat. Dieser kam 
zu einem anderen Schluss: Carole habe der 
Schule den Nachweis der Behinderung und 

die Erforderlichkeit von Ausgleichsmass-
nahmen genügend erbracht. Dass diese nur 
Massnahmen in Form von Lernzielanpas-
sungen anbot, war nicht korrekt. Die Bezirks-
schule  unterliess somit die Differenzierung 
zwischen Nachteilsausgleich und Lern-
zielanpassung. Dazu wäre sie verpflichtet 
gewesen, obwohl die Gewährung des Nach-
teilsausgleichs nicht explizit in den Erlassen 
zu der Bezirksschule erwähnt wird. Dieser 
Anspruch auf Nachteilsausgleich ergibt sich 
direkt aus dem Behindertengleichstellungs-
gesetz (BehiG) sowie der Bundesverfassung 
(Art. 8 Abs. 2).  

Der Regierungsrat hielt weiter fest, dass Ca-
role ihre intellektuellen Fähigkeiten hätte un-
ter Beweis stellen können, wenn sie über 
Nachteilsausgleichsmassnahmen verfügt 
hätte. Er geht sogar weiter und argumentiert, 
dass diese vermutungsweise dazu beigetra-
gen hätten, den Notenschnitt von 4,6 auf 4,7 
zu erhöhen und sie damit den Übertritt in die 
Mittelschule erreicht hätte. Der Regierungs-
rat argumentierte weiter, dass ausserordent-
liche Verhältnisse vorliegen. Dies einerseits, 
weil eine Korrektur der ausgebliebenen 
Nachteilsausgleichsmassnahmen nicht mehr 
möglich sei, andererseits eine Annullation 
und Repetition der Abschlussprüfung wenig 
Sinn mache, da Carole schon seit einem 
Jahr das neue Gymnasium besuche. Dies 
rechtfertigt, dass der Wohnsitzkanton die 
Kosten des ausserkantonalen Gymnasiums 
übernimmt. 

Inclusion Handicap hat die Eltern in diesem 
Fall in Belangen des Behindertengleichstel-
lungsrechts beraten und begrüsst den Ent-
scheid des Regierungsrates sehr. 
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